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Schutzgebietswesen und Wahrnehmung internationaler Naturschutzangelegenheiten in Kärnten

Ausgangssituation

Mit September 2008 wurde in der 
Abteilung 20-Landesplanung, Uabt. 
Naturschutz eine Fachstelle ein-
gerichtet, die sich mit den Agen-
den der Schutzgebiete im Sinne des 
Kärntner Naturschutzgesetzes 2002 
(KNG 2002) und der naturschutz-
fachlichen Wahrnehmung der inter-
nationalen Naturschutzangelegen-
heiten befasst. War es in der Ver-
gangenheit aus der Verwaltungstra-
dition heraus üblich, dass sämtliche 
Schutzgebiete Kärntens, mit Aus-
nahme der beiden Nationalparks 
Hohe Tauern und Nockberge, deren 
Agenden in einem eigenen National-

park- und Biosphärenpark-Gesetz 
geregelt sind und über eine eigene 
Verwaltung verfügen, durch die Na-
turschutz-Amtssachverständigen 
der Naturschutzabteilung mitbe-
treut wurden, so erscheint das heu-
te angesichts der stetig steigenden 
Zahl an Naturschutzverfahren und 
in Anbetracht der zunehmenden An-
forderungen im Rahmen von inter-
nationalen Naturschutzverpflichtun-
gen nicht mehr in einem zufrieden-
stellendem Maße möglich zu sein.

In der Naturschutzabteilung des 
Landes Kärnten werden alle Agen-
den, die sich mit den Schutzgebie-
ten im engeren und weiteren Sinn 

befassen unter dem Begriff Schutz-
gebietswesen subsummiert. Als 
Schutzgebiete werden Gebiete im 
Sinne des Kärntner Naturschutz-
gesetzes 2002 oder solche im Rah-
men von internationalen Abkom-
men (wie z. B. Ramsar-Konventi-
on, Biogenetische Reservate gem. 
Resolution des Europarates u. Ä.) 
ausgewiesene oder prädikatisier-
te, verstanden. Im Schutzgebiets-
wesen vereinen sich Bereiche wie  
planerisch-strategische Aufgaben 
und hoheitliche Verwaltungsauf-
gaben (im Sinne der klassischen 
Schutzgebietsverwaltung) sowie 
Betreuung vor Ort (Schutzgebiets- 
betreuung). 

Überlegungen zum Schutzgebietswesen und der 
Wahrnehmung internationaler Naturschutz-
angelegenheiten in Kärnten (Stand 1. 1. 2009)
Von Johann WAGNER

Abb. 1: Übersichtskarte der Schutzgebiete Kärntens.
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Aufgabenbereich

Zu den Aufgabenbereichen der neu 
betrauten Stelle für Schutzgebiets-
wesen gehören neben der Sach-
verständigen-Tätigkeit, die natur-
schutzfachliche Ausweisung und 
Abgrenzung von Schutzgebieten, 
die fachgutachterische Tätigkeit im 
Zuge der rechtlichen Umsetzungen 
z. B. für Verordnungen, die recht-
lich verbindlichen Berichtspflichten 
(z. B. Art. 11 und 17 FFH-(Fauna-Flo-
ra-Habitat-)Richtlinie, Ausgleichs-
maßnahmen gem. Art. 6 Abs. 4 FFH-
Richtlinie, Berichtspflichten gem. 
Art. 9 Abs 2 Berner Konvention, Be-
richtspflichten gem. Art. 7 Alpen-
konvention uvm.), die Führung des 
Naturschutzbuches und Höhlen-
katasters, die Abwicklung von Auf-
tragsvergaben, die Öffentlichkeits- 
und Informationsarbeit, die Erstel-
lung eines Naturinventars (§45 KNG 
2002), den Aufbau und Etablierung 
einer geeigneten Organisations-
struktur, die Obhut über personelle 
und finanzielle Ressourcen usw. 
Handlungsbedarf ist derzeit zwei-
felsohne auch in der Betreuung 
der Schutzgebiete vor Ort gege-
ben. Dieser notwendige Kontakt mit 

der Bevölkerung ist die Grundla-
ge für ein nachhaltiges und erfolg-
reiches Schutzgebietswesen. Idea-
ler Weise kommen die so genann-
ten Schutzgebietsbetreuer aus der 
entsprechenden Region. Zu deren 
Tätigkeiten zählen unter Anderem 
Naturführungen, Aktionstage, För-
derabwicklung, Schulungen, Infor-
mationsveranstaltungen, fachliche 
und teilweise rechtliche Beratun-
gen, festliche Aktivitäten, Pflege-
maßnahmen uvm. In Kärnten gibt 
es seit 2008 erste Bestrebungen in 
diese Richtung. So wurde 2008 ei-
ne Biologin mit der Betreuung des 
Wolayersees und des Inneren Pölla-
tales beauftragt. Mitfinanziert wird 
dieses Projekt mit Laufzeit von drei 
Jahren über die Ländliche Entwick-
lung. Für das Jahr 2009 werden der-
zeit die Vorbereitungen getroffen, 
dass in geeigneten Schutzgebieten 
zertifizierte Natur- und Landschafts-
führerInnen Naturführungen anbie-
ten. Ansätze einer kontinuierlichen 
Schutzgebietsbetreuung vor Ort 
im Sinne von Naturvermittlung gab 
bzw. gibt es lediglich im Hörfeld-
Moor, Sablatnigmoor und seit kur-
zem auch im Seental Keutschach-
Schiefling. 

Aktueller Schutzgebietsstand

In Kärnten sind derzeit im Sinne des 
Naturschutzgesetzes etwa 11,6% 
der Landesfläche, das sind rund 
110.600 ha, als Schutzgebiete aus-
gewiesen, welche es zu betreuen 
gilt (Abb. 1). Das Bundesland Kärn-
ten verfügt derzeit über 32 Natura 
2000-Gebiete (Abb. 2) im Sinne der 
FFH- (Flora-Fauna-Habitat-)Richtli-
nie 92/43/EWG und Vogelschutz-
Richtlinie 79/409/EWG, wovon mit 
Stand Ende Dezember 2008 sieben 
per Verordnung zu Europaschutz-
gebieten (§24a KNG 2002) wurden 
(Flachwasserbiotop Neudenstein, 
Sablatnigmoor, Völkermarkter Stau-
see, Großedlinger Teich, Ratschit-
schacher Moor, Höfleinmoor, Wolay-
er See und Umgebung). Darüber hi-
naus gibt es im Bundesland Kärnten 
weitere im Naturschutzgesetz veran-
kerte Schutzgebiete (Tab. 1), nämlich 
267 (Örtliche) Naturdenkmale (§28 
und §32a KNG 2002, Abb. 3), 39 Na-
turschutzgebiete (§23 KNG 2002), 
76 Landschaftsschutzgebiete (§25 
KNG 2002), zwei Naturparke (§26 
KNG 2002) und etwa 231 registrier-
te Naturhöhlen (§33 KNG 2002) so-
wie zwei Schauhöhlen (Obir-Tropf-

Abb. 2: Orchideenreiche Magerwiesen im Natura 2000-Gebiet „Fronwiesen“.
(Foto: Krainer/Arge NATURSCHUTZ)

Abb. 3: Das Naturdenkmal „Tschauko-Wasser-
fall“ im Loibltal.

(Foto: Schiegl/Arge NATURSCHUTZ)
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steinhöhlen und Griffner Höhle, §39 
KNG 2002).
Nicht zuletzt ist man sich im Schutz-
gebietswesen auch der Wichtigkeit in-
ternationaler und weltweiter Schutz-
gebietsnetzwerke bewusst und hat 
zu diesem Zwecke drei Ramsar-Gebie-
te (Sablatnigmoor, Hörfeld-Moor und 
die Moor- und Seenlandschaft Keut-
schach-Schiefling) und ein Biogene-
tisches Reservat (Sablatnigmoor) no-
miniert bzw. ausgewiesen.

Sämtliche Informationen zu den Schutz-
gebieten werden im so genannten Na-
turschutzbuch bzw. Höhlenkataster der 
Abt. 20-Landesplanung, Uabt. Natur-
schutz dokumentiert und evident ge-
halten.
Ausgehend vom Kärntner Naturschutz-
gesetz ergibt sich für Naturschutzge-
biete und Europaschutzgebiete die Ver-
pflichtung zur Erstellung eines so ge-
nannten Naturinventars (§45), welches 
in erster Linie eine Naturraumerhebung 
zur Sicherung des jeweiligen Schutz-
zweckes und die Überwachung des 
günstigen Erhaltungszustandes der na-
türlichen Lebensräume (Abb. 4) sowie 
der wild lebenden Tier- (Abb. 5) und 
Pflanzenarten (Abb. 6) von gemein-
schaftlichem Interesse in Anlehnung 
an die beiden EU-Naturschutz-Richtlini-
en (92/43/EWG und 79/409/EWG) dar-
stellt. Entsprechend diesen Vorgaben 
waren beispielsweise mit Stand Novem-
ber 2008 insgesamt 21 Natura 2000-Ge-
bietsmanagementpläne fertiggestellt 
und drei waren in Ausarbeitung.

Wahrnehmung internationaler
Naturschutzangelegenheiten

Die föderalistische Struktur in der 
Verwaltung Österreichs, welche im 
besonderen Maße auch den Natur-
schutz betrifft, führt zu dem Um-
stand, dass es in Österreich neun 
verschiedene Naturschutzgesetze 
gibt. Die Umsetzung des Naturschut-
zes obliegt in der Kompetenz der ein-
zelnen Bundesländer. Eine natur-
schutzrechtliche Regelung und Ver-
waltung auf Bundesebene ist nicht 
gegeben. Gerade in Hinblick auf Ver-
pflichtungen der Republik Österreich 
im Bereich internationaler Natur-
schutzangelegenheiten erweist sich 
diese föderalistische Struktur nicht 
selten als logistisch aufwendig und 
Folge dessen träge. Zu diesem Zwe-
cke wurde beim Amt der Niederös-
terreichischen Landesregierung die 
so genannte Verbindungsstelle der 
Bundesländer eingerichtet. Diese 
hat die primäre Aufgabe die einzel-
nen Bundesländer in Angelegenhei-
ten des internationalen Naturschut-
zes zu koordinieren. Dies geschieht 
in Form von regelmäßig stattfinden-
den Tagungen unter Teilnahme der 
jeweiligen Bundesländervertreter 
(Tagungen der Länderarbeitsgrup-
pe für internationale Naturschutz-
angelegenheiten), Abwicklung von 
Korrespondenzen (Weiterleitung von 
Schriftstücken, Anfragen, Berichten 
etc. von internationalen Organisatio-
nen an die Bundesländer und umge-
kehrt), Koordinierung von Auftrags-
vergaben, Abwicklung von bzw. Mit-
wirkung an verschiedenen Berichts-
pflichten, usw. Das Land Kärnten 
entsendet regelmäßig zu den Tagun-
gen der Länderarbeitsgruppe für in-
ternationale Naturschutzangelegen-
heiten einen Vertreter des Fachli-

Abb. 4: Die Schneidried-Bestände zählen zu 
den prioritären Lebensräumen gemäß der 
FFH-Richtlinie.

(Foto: Schiegl/Arge NATURSCHUTZ)

Abb. 5: Der Russische Bär (Callimorpha quadripunctata) zählt zu den prioritären Tierarten gemäß 
der FFH-Richtlinie. (Foto: Schiegl/Arge NATURSCHUTZ)

Tab. 1: Ausgewählte Schutzgebietskategorien gem. Kärntner Naturschutzgesetz 2002. (Stand 1. 1. 2009)

Naturschutz-
gebiet

39Summe

§23KNG
2002

Landschafts-
schutzgebiet

76

§25

Natur-
denkmal

267

§28 und
§32a

Natura 2000-
Gebiet

32

§24a

Naturpark

2

§26

Naturhöhle

231

§33

Schauhöhle

2

§39

Kärnten
gesamt

649
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Abb. 6: Der Frauenschuh (Cypripedium calceolus) gehört zu den drei in Kärnten vorkommenden 
FFH-Pflanzenarten. (Foto: Schiegl/Arge NATURSCHUTZ)

chen Naturschutzes. Für die Angele-
genheiten Kärntens im Rahmen der 
Ramsar-Konvention wurde Herr Mag. 
Klaus Krainer (Arge NATURSCHUTZ) 
vom Land Kärnten beauftragt. 

Die Themen, mit denen sich die Län-
derarbeitsgruppe für internationale 
Naturschutzangelegenheiten im Jahr 
2008 befasst hat, waren unter Ande-
rem: 

–  die beiden EU-Naturschutz-Richt-
linien (92/43/EWG und 79/409/
EWG): 
•   Monitoring gem. Art. 11 und 17 

FFH-RL, 92/43/EWG
•   Vertragsverletzungsverfahren 

(Klagsverfahren, Rechtssachen, 
C-535/07, und C-110/08)

•  Fortschreibung der Gemein-
schaftslisten (alpine und konti-
nentale biogeographische Regi-
on

•  Koordinationsgruppe für biologi-
sche Vielfalt und Naturschutz

•  Berichte an die EK betreffend 
Ausgleichsmaßnahmen gem. Art. 
6 Abs. FFH-Richtlinie 

•  Berichte an die EK betreffend 
Art. 12 Vogelschutz-Richtlinie, 
79/409/EWG

•  Arbeitsgruppe zur Verbesserung 
der Berichterstattung

–  die Berner Konvention – Überein-
kommen über die Erhaltung der eu-
ropäischen wildlebenden Pflanzen 
und Tiere und ihrer natürlichen Le-
bensräume:
•  Berichtspflichten gem. Art.9 Abs 2

–  Bonner Konvention für wandernde 
wild lebende Tierarten

–  CBD Convention on Biological Di-
versity (UN-Übereinkommen über 
die biologische Vielfalt):
• Biodiversitätsmonitoring „MOBI“
• Berichtspflichten

–  Ramsar Konvention

–  Internationale Alpenschutzkom-
mission - CIPRA / Alpenkonvention:
•  Umsetzung v.A. des Naturschutz-

protokolls
•  Berichtspflichten gem. Art. 7

–  Informelles grünes Netzwerk der 
EU „Greenforce“

–  Expertengruppe zur Erstellung ei-
ner Methode zur genaueren Kos-

tenschätzung für die Verwaltung 
von Schutzgebieten

–  Waldforum des Österreichischen 
Walddialogs

–  Europäische Strategie für die nicht-
energetische Verarbeitung fossiler 
Rohstoffe:
•   Leitfaden für die nichtenergeti-

sche Verarbeitung fossiler Roh-
stoffe

–  European Union Network for the 
Implementation and Enforcement 
of Environmental Law - IMPEL:
•  „Recommendation 2001/331/EC 

providing Minimum Criteria for En-
vironmental Inspections (RMCEI)”

–  EU-Förderinstrument Life+

–  CITES - Washingtoner Artenschutz-
abkommen (Convention on Inter-
national Trade in Endangered Spe-
cies of Wild Fauna and Flora) 

–  Europäischer Aktionsplan für Ar-
tenschutz

–  Österreichische Naturschutzplatt-
form beim Umweltbundesamt, etc.

Resümee und Ausblick

Mit der personellen Betrauung der 
beiden Fachbereiche Schutzgebiets-
wesen und naturschutzfachliche 
Agenden des internationalen Natur-
schutzes durch einen Mitarbeiter der 
Naturschutzabteilung wurde ein ers-
ter und wichtiger Schritt gesetzt, da-
mit Kärnten in Zukunft in diesen Be-
reichen im Bundesländervergleich 
mithalten kann. Auch die anderen 
österreichischen Bundesländer ha-
ben erkannt, dass es in Hinblick auf 
die wachsenden Anforderungen auf 
internationaler und EU-Ebene einer-
seits und andererseits auf regionaler 
und lokaler Ebene (z. B. Kooperati-
on mit regionalen Naturschutzverei-
nen, Stakeholder, Grundeigentümer, 
Tourismusvereine, Interessensver-
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tretungen u.v.m.) die bisherigen Ver-
waltungspraktiken nicht mehr aus-
reichen bzw. geeignet sind. Dem-
entsprechend wurden Konzepte er-
arbeitet und vielfach bereits auch 
umgesetzt. Grundlegend in allen 
Bundesländern ist die Installierung 
von so genannten Schutzgebietsbe-
treuern. Diese Schutzgebietsbetreu-
er (Abb. 7) haben in der Regel eine 
akademische Ausbildung, vorzugs-
weise einer biologischen Ausrich-
tung. In nahezu allen Bundesländern 
muss man jedoch die Implementie-
rung der Schutzgebietsbetreuung 
als noch nicht abgeschlossen anse-
hen.

Darüber hinaus engagieren sich 
die Bundesländer, in Ermangelung 
vorhandener Bundeskompeten-
zen, im Bereich der Wahrnehmung 
der internationalen Naturschutzan-
gelegenheiten unter Entsendung 
von zumeist mehrerer so genann-
ter gemeinsamer Ländervertreter 
Österreichs zu den jeweiligen inter-
nationalen Fachtagungen, Fachaus-
schüssen, Konferenzen etc. 
Damit auch Kärnten diesen ambiti-
onierten Anforderungen in Zukunft 
gewachsen ist, gilt es in erster Linie 
vorhandene Defizite auszumachen 
und entsprechende Lösungsansätze 
aufzuzeigen. 

Zukunftsperspektiven

Schutzgebietswesen

In Kärnten hat man sich im Schutzge-
bietswesen mittelfristig ambitionier-
te Vorhaben v. a. in den Bereichen 

– Organisationsstruktur
–  Kommunikation und Information
–  Angewandter Naturschutz, 

Naturschutzförderung
–  Schutzgebietsverwaltung, 

Datenhaltung und Grundlagen-
forschung sowie

– Ressourcen
vorgenommen.

Organisation

Grundsätzlich muss die Organisati-
onsstruktur im Schutzgebietswesen 
so flexibel gestaltet sein, damit bis-
herige Erfolgsmodelle und Kompe-
tenzen (z. B. von lokalen Vereinen 
wie im Hörfeld-Moor, Sablatnigmoor 
oder in Keutschach und Schiefling) 
reibungslos integriert werden kön-
nen, damit die gebietsspezifischen 
Potenziale optimal genutzt werden 
und damit der unterschiedliche Be-
treuungsbedarf der Gebiete ausrei-
chend Berücksichtigung findet.
Hinsichtlich der Organisation des 

Schutzgebietswesens wird eine kla-
re hierarchische Struktur, ähnlich 
wie sie in Tirol oder Steiermark vor-
handen ist, angestrebt. Diese sieht 
vor, dass hoheitliche Aufgaben, Ver-
waltungsaufgaben und strategische 
Maßnahmen zentral bei der jeweili-
gen Naturschutzabteilung angesie-
delt sind.
Überlegenswert wäre für intensiv 
betreuungsbedürftige Schutzgebie-
te wie Natura 2000-Gebiete (Euro-
paschutzgebiete) und ausgewähl-
te Naturschutzgebiete oder Natur-
denkmale eine fachliche Betreuung 
vor Ort zu installieren, damit der not-
wendige enge Kontakt zu Landnut-
zern und Ortsansässigen aufgebaut 
und langfristig aufrecht erhalten 
werden kann. Die Tätigkeiten soll-
ten sich auch auf die fachliche Um-
setzung des Natura 2000-Netzwer-
kes erstrecken (Managementplan-
Umsetzungsmaßnahmen, fachliche 
Betreuung von Projektwerbern bzw. 
Projektanten im Zusammenhang mit 
NVP-Verfahren, Abwicklung von För-
derungen z. B. im Rahmen der Länd-
lichen Entwicklung, N.A.B.L. etc). 
Hierbei wird es notwendig sein, be-
stimmte Schutzgebiete zu einer Be-
treuungseinheit zusammenzufassen. 
Erste Ansätze in diese Richtung gibt 

Abb. 7: Öffentlichkeitsarbeit eines Schutzgebietsbetreuers.
(Foto: Smole-Wiener/Arge NATURSCHUTZ)

Abb. 8: Schutzgebietstafel für das Europa-
schutzgebiet „Guntschacher Au“.

(Foto: Berg/Arge NATURSCHUTZ)
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es bereits für den Wolayersee und 
das Innere Pöllatal. Für alle anderen 
Schutzgebiete (Naturschutzgebie-
te, Landschaftsschutzgebiete, Na-
turdenkmale, Ramsar-Gebiete, Bio-
genetisches Reservat) sollten, sofern 
es naturschutzfachlich Sinn macht, 
Schwerpunkte in der Naturvermitt-
lung (z. B. Führungen) gesetzt wer-
den. Diese Aufgabe können z. B. zer-
tifizierte Natur- und Landschaftsfüh-
rerInnen wahrnehmen.

Kommunikation und Information

Einen großen Handlungsbedarf gibt 
es für das zukünftige Schutzgebiets-
wesen im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit und der Bildung von ko-
operativen Netzwerken: Ein progres-
sives Schutzgebietswesen steht und 
fällt mit der Bekanntheit und Akzep-
tanz in der Bevölkerung. Einer er-
höhten Zuwendung bedarf in die-
sem Zusammenhang die Beschil-
derung der Schutzgebiete Kärntens 
entsprechend den Vorgaben gemäß 
§59 KNG 2002. Sie sind die öffent-
lichkeitswirksame Visitenkarte eines 
engagierten Schutzgebietswesens. 
Es wird bis 2013 angestrebt, für eine 
ausreichende und gute Beschilde-
rung in den Kärntner Schutzgebieten 
zu sorgen (Abb. 8, Abb. 9).
Die Bildung eines kooperativen Netz-

werkes zielt zum Einen auf die fach-
verwandten Bereiche und Instituti-
onen wie Nationalparkverwaltung, 
Naturparkverwaltung, Naturschutz-
beirat, gemeinnützige Vereine wie 
den Naturwissenschaftlichen Ver-
ein für Kärnten, LE.NA, Arge NATUR-
SCHUTZ, Naturschutzbund, Natur-
schutzverein Hörfeldmoor, Natur-
schutzverein Sablatnigmoor, RAUM-
Schiefling, Bildungsinstitutionen 
u.Ä. und zum Anderen auf Interes-
sensvertretungen der Bereiche Land- 
und Forstwirtschaft, Jagd, Touris-
mus, Fischerei, Einheimische, Schu-
len, Urlauber etc., aber ganz beson-
ders auf die Grundstückseigentümer 
und Bewirtschafter in den Schutzge-
bieten, ab. 

Angewandter Naturschutz und
Naturschutzförderung

Damit in den jeweiligen Schutzge-
bieten eine auf die Schutzziele ab-
gestimmte Betreuung stattfindet, 
hat der Gesetzgeber entsprechende 
Planungsinstrumente vorgesehen. 
Dazu zählen die so genannten Natu-
ra 2000-Gebietsmanagementplänen 
gemäß Art. 6 Abs. 1 der FFH-Richt-
line (92/43/EWG) oder die schutz-
gebietsbezogenen Sachgebiets-
programme im Sinne des §46 KNG 
2002. Die fachliche Grundprämis-

se dieser Planungsinstrumente ist, 
dass sie erstens realisierbar, zwei-
tens finanzierbar, drittens mit dem 
Bewirtschafter oder dem Grundei-
gentümer abgestimmt - also mach-
bar - und viertens fachlich sinnvoll 
sind. Für die Umsetzung der Pläne 
gibt es z. B. über N.A.B.L. (Natur-
schutz-Artenschutz-Biotopschutz-
Landschaftsschutz) oder die Natur-
schutzabgabe (Schottercent) des 
Landes Kärnten, Mittel aus den Vor-
schreibungen nach §12 Abs. 2 KNG 
2002 (Ersatzgeldvorschreibungen) 
sowie Förderungen aus dem Eu-
ropäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) bzw. im Rahmen des 
ÖPUL (Österreichisches Programm 
zur Förderung einer umweltgerech-
ten, extensiven und den natürlichen 
Lebensraum schützenden Land-
wirtschaft) eine Reihe von Förder-
möglichkeiten. Der fachliche Natur-
schutz in Kärnten hat sich außer-
dem den Vertragsnaturschutz im 
§2a des KNG 2002 als fundamenta-
le Zielsetzung festgeschrieben. Wei-
tere Finanzierungsmöglichkeiten 
zur Umsetzung von Naturschutz-
maßnahmen in Schutzgebieten bie-
ten das LIFE+ Finanzierungsinstru-
ment für Umwelt- und Naturschutz 
der Europäischen Gemeinschaft und 
die EU-Strukturfonds (z. B. INTER-
REG).

Abb. 9: Informationstafel für das Naturdenkmal „Winter-Linde“ in Maria Wörth. (Foto: GEOS)
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Schutzgebietsverwaltung

Fachspezifische Daten und Informa-
tionen zu den Schutzgebieten (z. B. 
Grundlagenerhebungen) sowie In-
formationen zu Verwaltungsverfah-
ren, Gebietsabgrenzung, Manage-
ment (falls vorhanden) usw. werden 
im so genannten Naturschutzbuch 
analog evident gehalten. Um jedoch 
den zukünftigen Anforderungen ge-
wachsen zu sein und im Sinne einer 
kundenorientierten Verwaltung agie-
ren zu können, wird die Einrichtung 
eines so genannten digitalen Schutz-
gebiets-Evidenzsystems angestrebt. 
In dieses sollten sowohl das so ge-
nannte Naturinventar gem. §45 KNG 
2002, welches es für die Natur- und 
Europaschutz-/Natura2000-Ge-
biete zu erstellen gilt, als auch die 
schutzgebietsbezogenen Sachge-
bietsprogrammen im Sinne des §46 

KNG2002 und nicht zuletzt die Natu-
ra 2000-Gebietsmanagementpläne 
(Abb. 10) bzw. Bewirtschaftungsplä-
ne gem. Art. 6 Abs. 1 FFH-Richtlinie 
(92/43/EWG) einfließen.

Die Erfahrung hat zudem gezeigt, 
dass die Erstellung landesweit gül-
tiger fachlicher Regelwerke (fachli-
cher Leitfaden, Anforderungskatalog 
usw.) dringend notwendig wäre. Das 
betrifft die Anforderungen an natur-
schutzfachliche Studien, die Erstel-
lung von Managementplänen gem. 
Art. 6 Abs. 1 FFH-Richtlinie, schutz-
gebietsbezogene Sachgebietspro-
gramme gem. §46 KNG 2002, Grund-
lagenerhebungen, usw. und nicht 
zuletzt auch die Festlegung von 
Mindeststandards zur fachlichen Ab-
wicklung von verschiedenen Verwal-
tungsverfahren wie z.B. Naturver-
träglichkeitsprüfungen gem. Art. 6 

Abs. 3 und 4 FFH-Richtlinie, 92/43/
EWG u.Ä.. 
Als Kooperationspartner wäre au-
ßerdem die Kärntner Bergwacht 
als Aufsichtsorgan in Sachen Na-
tur- und Umweltschutz zu berück-
sichtigen. Durch engere Zusammen-
arbeit zwischen der Bergwacht und 
der Fachstelle für Schutzgebietswe-
sen sollten in Zukunft abgestimm-
te Kontroll-Schwerpunktaktionen in 
Schutzgebieten, regelmäßige Erfah-
rungsaustausche und Fortbildungen 
durchgeführt werden. 

Wahrnehmung internationaler
Naturschutzangelegenheiten

Derzeit werden die naturschutzfach-
lichen Agenden und Belange im Rah-
men der Länderarbeitsgruppe für in-
ternationale Naturschutzangelegen-

Abb. 10: Managementplan für das Natura 2000-Gebiet „Mussen“.
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heiten, der Österreichischen Na-
turschutzplattform usw. (vgl. oben) 
bestmöglich durch einen Vertreter 
der Naturschutzabteilung bzw. durch 
Herrn Mag. Krainer von der Arge NA-
TURSCHUTZ (Ramsar-Konvention) 
wahrgenommen (Abb. 11). Prinzipi-
ell ist hier zwischen rechtlichen und 
fachlichen Zuständigkeiten zu unter-
scheiden, wobei die rechtlichen Be-
reiche von den Vertretern des Fachli-
chen Naturschutzes nicht abgedeckt 
werden können. Diese Kompetenz-
aufteilung erfolgt grundsätzlich in  
allen Bundesländern.

Aufgrund des zweifellos vorhande-
nen Interesses in Teilen der Bevölke-
rung über die Vorgänge im Bereich 
des internationalen Naturschutzes 
sollte in Hinkunft in einschlägig na-
turschutzfachlichen Periodika wie z. 
B. den Kärntner Naturschutzberich-
ten regelmäßig in einer kurzen Ru-
brik Bericht erstattet oder zumin-
dest ein zusammenfassender Jah-
resrückblick Kund gemacht werden. 
Aktuelles muss auch der Natur-
schutz-Homepage bzw. der Schutz-
gebiets-Homepage (www.schutzge-
biete.ktn.gv.at) zu entnehmen sein. 
Das könnten beispielsweise Kurz-
berichte zu aktuellen Geschehnis-
sen, welche durch die Republik  

Österreich oder durch einzelne Bun-
desländer im Rahmen diverser Kon-
ventionen (Berner Konvention, Bon-
ner Konvention, Alpenkonvention, 
Ramsar-Konvention, UN-Überein-
kommen über die biologische Viel-
falt, Washingtoner Artenschutzab-
kommen usw.) und EU-Naturschutz-
Richtlinien (92/43/EWG und 79/409/
EWG) veranlasst wurden, sein. 
Neben immer umfangreicher wer-
denden Berichtspflichten (wie etwa 
jene gem. Art. 11 und 17 FFH-Richt-
linie) steigen auch die entsprechen-
den Verwaltungsverfahren (z. B. Na-
turverträglichkeitsprüfungen gem. 
Art. 6 Abs. 3 und 4 der FFH-Richtli-
nie oder nach der Alpenkonvention). 
Auch hier könnte ein zusammen-
fassender Jahresüberblick entspre-
chend dem Umweltinformationsge-
setz sinnvoll sein.

Darüber hinaus muss es das Ziel ei-
ner Fachstelle für Schutzgebietswe-
sen und internationale Naturschutz-
angelegenheiten sein, mit einschlä-
gigen Forschungseinrichtungen (Uni-
versität, Fachhochschule, Vereine 
etc.) zu kooperieren. Erste Ansät-
ze einer Kooperation gibt es bereits 
mit der Universität Klagenfurt (Mas-
terstudium Protected Area Manage-
ment). 

Ein derartig vielgestaltiger Themen-
komplex wie das Schutzgebietswe-
sen und die naturschutzfachliche 
Wahrnehmung internationaler Na-
turschutzangelegenheiten bedarf ei-
ner zielgerichteten und koordinier-
ten Planung. Zu diesem Zwecke wird 
derzeit an einem Entwicklungsleit-
bild bzw. einer Entwicklungsstrate-
gie gearbeitet.

Anschrift des Verfassers

DI (FH) Mag. Johann WAGNER

Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung 20-Landesplanung
Uabt. Naturschutz
Mießtalerstraße 1
9021 Klagenfurt am Wörthersee

johann.wagner@ktn.gv.at

Abb. 11: Tagung des Nationalen Österreichischen Ramsar-Komitees in Keutschach.                                                      (Foto: Krainer/Arge NATURSCHUTZ)
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